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V e r o r d n u n g 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Kematen an der Krems vom 07. Dezember 2017,  
womit der bei der Berechnung des Verkehrsflächenbeitrages anzuwendende 
Einheitssatz für den Bereich der Gemeinde Kematen an der Krems geändert wird. 
 

 
Auf Grund des § 20 Abs. 5 zweiter Satz der OÖ. Bauordnung 1994 i.d.g.F. wird 
verordnet: 
 

§ 1 
 

Der Einheitssatz für die Berechnung des Beitrages zu den Kosten der Herstellung 
öffentlicher Verkehrsflächen im Gemeindegebiet der Gemeinde Kematen an der Krems 
wird nach den Durchschnittskosten für die Herstellung des Tragkörpers (einer 
mechanisch verdichteten Schottertragschicht) sowie der Aufbringung einer bituminös 
gebundenen Tagschicht oder einer Pflasterung auf den Tragkörper mit EUR 100,00 pro 
Quadratmeter festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

 
Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
23. September 2014 außer Kraft. 
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